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A. Einleitung

Die im Titel der vorliegenden Arbeit gestellte Frage  – „Meinungsfreiheit 
für die Feinde der Freiheit?“ – ist eine Anlehnung an das Zitat „Keine Frei-
heit den Feinden der Freiheit.“ bzw. im Original: „Pas de liberté pour les 
ennemis de la liberté.“ Dieses Zitat wird als „Jakobiner-Parole“1 gemeinhin 
Louis Antoine de Saint-Just zugeschrieben und findet sich als Devise und 
„Reizsatz“ in der Debatte zur wehrhaften Demokratie.2 Die hinter dem Zitat 
stehende Strategie ist, Freiheit dadurch zu schützen, den Freiheitsgegnern die 
Freiheit zu nehmen. Es verdeutlicht ein „Kerndilemma“3 moderner4 Demo-
kratien: Wie können sich Demokratien um ihres Selbsterhaltes willen gegen 
die demokratischen Mittel wehren, die für ihre Existenz unveräußerlich 
sind?5 Wie kann ein freiheitlich demokratischer Staat einerseits Freiheitsrechte 

1  So etwa Leggewie / Meier, Republikschutz, 1995, S. 210, die den fraglichen Aus-
ruf ebenfalls Saint-Just zuschreiben.

2  Etwa Schliesky, in: Isensee / Kirchhof, Handbuch d. Staatsrechts XII, 3. Aufl. 
2014, § 277 Rn. 1, der die Adaption „Keine Macht den Feinden der Demokratie“ als 
Idee der wehrhaften Demokratie ausmacht und diesen Ausruf ideengeschichtlich in 
der Französischen Revolution verortet. Ferner Becker, BLJ 2012, 113 (116); Jesse, 
Demokratie in Deutschland, 2008, S. 319 („jakobinische Devise“); Thiel, in: Thiel, 
Wehrhafte Demokratie, 2003, S. 24; Lameyer, Streitbare Demokratie, 1978, Vorblatt. 
Die genannten Autoren schreiben das Zitat jeweils Saint-Just zu, wobei dieses in kei-
ner seiner Schriften auftaucht. Kritisch zur Verbindung des Zitats mit der wehrhaften 
Demokratie: Fromme, in: Jesse, Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demo-
kratische Republik, 4., erw. Aufl. 1985, S. 79.

3  Andere Schlagwörter dieser Problematik sind bspw.: „Selbstwiderspruch“, vgl. 
dazu die Ausführungen des BVerfG zum Art. 21 GG (BVerfGE 5, 85 (137) = BVerfG, 
Urt. v. 17.8.1956 – 1 BvB 2 / 51, NJW 1956, 1393 (1396)); „Oxymoron“ bei Becker, 
BLJ 2012, 113 (113) (Betonung wurde nicht vom Autor hinzugefügt.); „Paradoxie“ 
bei Hufen, in: Kaspar / Schoen / Schumann / Winkler, FS Falter, 2009, S. 101 (102).

4  Zuzugeben ist insoweit aber, dass sich das „Paradoxon der Freiheit“ schon seit 
Anbeginn der Überlegungen zur Demokratie stellt und bis auf Platon zurückführen 
lässt, vgl. dazu die Untersuchungen bei Popper, Offene Gesellschaft, Bd. I, 7. Aufl. 
1992, S. 147. 

5  Dieses „Kerndilemma“ lässt sich in der These Poppers verallgemeinern: „Alle 
Theorien der Souveränität sind paradox.“ (S. 148). Vorliegend sind – in den Worten 
Poppers – folgende Paradoxa relevant: (1) „[…] Paradoxon der Toleranz: Uneinge-
schränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn 
wenn wir die unbeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen […], dann 
werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen.“ (S. 333) und 
(2) das „Paradoxon der Demokratie: […] d. h. die Möglichkeit, daß sich die Mehrheit 
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gewährleisten, sich aber andererseits vor denen schützen, die diese Freiheits-
garantien missbrauchen, um den freiheitlich demokratischen Staat zu be-
kämpfen?

In der vorliegenden Arbeit wird dieses Kerndilemma nicht in aller Breite 
anhand der Freiheit insgesamt untersucht, sondern konkret anhand strafrecht-
licher Verbote6 der Meinungsfreiheit, denn: Erst der Blick auf die Beschrän-
kungen der Meinungsfreiheit offenbart, was „gesagt werden darf“7. Die 
Meinungsfreiheit stellt sich dabei als eine der wichtigsten politischen Frei-
heiten dar; ihr wird vom BVerfG seit dem frühen Lüth-Urteil gar zugeschrie-
ben, „[f]ür eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung […] schlechthin 
konstituierend“ zu sein.8 Auch in der Literatur herrscht weitgehende Einig-
keit über die – zumindest abstrakte, weniger über die konkrete – Bedeutung 
der Meinungsfreiheit als demokratiebezogenem Grundrecht9: Dabei handele 
es sich um ein Verfassungsgut von höchstem Wert sowohl für das Indivi-
duum als auch für die freiheitliche demokratische Grundordnung (fdG10). 

Dieser Bedeutungszuschreibung zum Trotz lassen sich kernstrafrechtliche 
Verbote von Meinungsäußerungen finden: Schutzgut dieser Normen ist para-
doxerweise ebenfalls die fdG. Wie aber kann die Meinungsfreiheit einerseits 
die fdG konstituieren und andererseits eine Gefahr für diese Grundordnung 
darstellen, die strafrechtlich abzuwehren ist? Aus diesem Zuschnitt ergibt 
sich die übergeordnete Frage der vorliegenden Arbeit: Meinungsfreiheit für 
die Feinde der Freiheit? Ist die Frage nach dem „Ob“ der Freiheitsgewährung 

zur Herrschaft eines Tyrannen entschließen kann.“ (S. 333), in: Popper, Offene Ge-
sellschaft, Bd. I, 7. Aufl. 1992. (Betonungen wurden nicht vom Autor hinzugefügt.).

6  Beachte dazu: BVerfGE 39, 1 (47) = BVerfG, Urt. v. 25.2.1975 – 1 BvF 1-6 / 74, 
NJW 1975, 573 (576): „Die Strafnorm stellt gewissermaßen die ‚ultima ratio‘ im In-
strumentarium des Gesetzgebers dar.“ Vgl. weiterführend etwa: Jahn / Brodowski, 
ZStW 2017, 363; Kindhäuser, ZStW 2017, 382.

7  In Anlehnung an Baer, in: Kretzmer / Hazan, Freedom of Speech and Incitement 
against Democracy, 2000, S. 67.

8  BVerfGE 7, 198 (208) = BVerfG, Urt. v. 15.1.1958 – 1 BvR 400 / 57, NJW 1958, 
257 (258). Zitat a. a. O. Bull, in: Badura / Dreier, FS 50 Jahre BVerfG, Bd. 2, 2001, 
S. 163 spricht insoweit gar vom meistzitierten Satz der BVerfG-Judikatur.

9  Zur demokratiebezogenen Grundrechtsausübung n.a. Tillmanns, in: Thiel, Wehr-
hafte Demokratie, 2003, S. 30 und Dreier, JZ 1994, 741. Vgl. vertiefend Abschnitt C.
II.3.

10  Die Abkürzung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung als fdG erfolgt 
nicht in abwertender, sondern in wertungsfreier Absicht. Eine pejorative Konnotation 
wird etwa von Jesse für viele Fälle vermutet, vgl. Jesse, Streitbare Demokratie, 1980, 
S. 19 („ ‚fdGO‘, wie sie oft  – und dabei nicht selten in verächtlich machender Ab-
sicht – abgekürzt wird“); auch Fromme nennt die Abkürzung – zumindest bei Walter 
Jens – „pejorativ“, in: Jesse, Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokrati-
sche Republik, 4., erw. Aufl. 1985, S. 88.
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positiv beschieden, kann die Frage weiter präzisiert werden: Wie viel Mei-
nungsfreiheit für die Feinde der Freiheit? Zur Beantwortung dieser Frage ist 
das grundgesetzliche Konzept wehrhafter Demokratie heranzuziehen. Es 
stellt sich dabei die Frage, wie sich die wehrhafte Demokratie konkret demo-
kratieschützender Meinungsäußerungsverbote als Instrument bedient. Werden 
im Kernstrafrecht die Bedeutung der Meinungsfreiheit einerseits und die 
Schutzbedürftigkeit der fdG auf der anderen Seite hinreichend weitsichtig 
vermessen? Werden staatsschützende Meinungsäußerungsverbote dem grund-
gesetzlichen Wehrhaftigkeitskonzept gerecht oder handelt es sich um vom 
eigentlichen Schutzanliegen losgelöste, symbolische Strafverbote, die der 
Demokratie nicht dienen, sondern dieser vielmehr schaden? Findet die theo-
retische Wehrhaftigkeitskonzeption eine konsistente Ausformung in den 
kernstrafrechtlichen Meinungsäußerungsdelikten oder lassen dogmatische 
und logische Brüche eine Zurechnung zum demokratietheoretischen Rahmen 
nicht zu? Bei der Beantwortung dieser Fragestellungen handelt es sich nicht 
nur um „einfache“ Abwägungen widerstreitender Interessen, sondern viel-
mehr um eine „Kern- und Existenzfrage der Demokratie, wo für den weltan-
schaulich neutralen Staat, der den ideologisch-kulturellen Pluralismus als 
ungeschriebene Voraussetzung seiner Existenz anerkennt, die prinzipiellen 
Schranken des Zugriffs auf das forum internum liegen.“11 Diese Fragen stel-
len sich ferner nicht allein auf einer rechtlichen Ebene; es soll nicht unter-
sucht werden, ob einzelne Verbote verfassungsgemäß sind. Vielmehr soll auf 
einer demokratietheoretischen Ebene untersucht werden, wie dieses Parado-
xon zustande kommt und ob es sich mit systemischen Überlegungen auflösen 
lässt. Ziel ist, prinzipielle Legitimationsfragen zur wehrhaften Demokratie zu 
erörtern, der prinzipiellen Bedeutung der Meinungsfreiheit gegenüberzustel-
len und sodann konkrete Legitimations- und Funktionalitätsfragen vor dem 
Hintergrund dieser Bedeutungsspektren zu erörtern.

Im Ergebnis dient die vorliegende Arbeit dazu, einerseits den aktuellen 
Zustand des Wehrhaftigkeitskonzeptes des Grundgesetzes zu evaluieren und 
ferner, anhand von kernstrafrechtlichen, (vorgeblich) die Demokratie schüt-
zenden Meinungsäußerungsdelikten zu prüfen, ob dieses Instrument als sol-
ches und in konkreter Ausprägung in sich konsistent ist oder aber ob sogar 
legislative Nachbesserungen erforderlich sind.

11  Badura, in: Bundesamt für Verfassungsschutz (Hrsg.), Verfassungsschutz in der 
Demokratie, 1990, S. 39.



B. Gang der Untersuchung

Die eingangs gestellten Fragen werden in der vorliegenden Arbeit in fünf 
verschiedenen Abschnitten aufgeschlüsselt, deren Bearbeitungsziele im Fol-
genden kurz dargelegt werden.

I. Bedeutungsspektrum der Meinungsfreiheit im Grundgesetz

Im Mittelpunkt des Abschnitts C. steht die Bedeutung der Meinungsfrei-
heit im verfassungsrechtlichen System des Grundgesetzes. Die aktuelle Be-
deutung kann ideengeschichtlich her- und abgeleitet werden, weshalb ein 
Abriss der Geschichte des Freiheitsrechts vorangestellt wird. Dieser beginnt 
mit einer kurzen Übersicht zur Entwicklung der historischen Rahmenbedin-
gungen politischer Freiheitsrechte mit Fokus auf die Meinungsfreiheit ab 
1450 bis in die Gegenwart (C.I.). Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht 
insbesondere die Ideengeschichte der Meinungsfreiheit. In einem weiteren 
Schritt wird die Bedeutung der Meinungsfreiheit im heutigen Verfassungs-
system analysiert, wobei eine Unterteilung der Bedeutungsdimensionen in 
„individuelle“ und „überindividuelle“ aus Art. 5 Abs. 1 GG vorgenommen 
wird (C.II.). Auf Ebene der „überindividuellen Bedeutungsdimension“ wird 
dabei die enge Verknüpfung zwischen Meinungsfreiheit und fdG deutlich, 
weshalb in einem letzten Schritt eine erste Bedeutungsübersicht zur fdG ge-
geben wird (ebenfalls unter C.II.).

II. Meinungsäußerungsverbote zum Schutz der fdG

Im Abschnitt D. werden solche kernstrafrechtlichen Verbote „identifiziert“, 
die mit dem Schutzzweck in die Meinungsfreiheit eingreifen, die fdG zu 
schützen. Ziel dieser Analyse ist, die augenscheinlich unversöhnliche Gegen-
überstellung bzw. das Paradoxon solcher Normen beispielhaft darzustellen, 
die zum Schutz der fdG in das Freiheitsrecht  – die Meinungsfreiheit  – ein-
greifen, das ausgerechnet die fdG konstituieren soll. Dafür erforderlich sind 
Untersuchungen zum Schutzgut der Strafverbote. Ferner ist zu prüfen, ob die 
Verbote einen Eingriff in die Meinungsfreiheit darstellen. Beispielhaft wur-
den dafür folgende Normen des Kernstrafrechts gewählt: §§ 83, 86, 86a und 
90a StGB. 


